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Infos aus dem Fachbereich Personal

Minijobgrenze und Mindestlohn

Am 29. Oktober 2025 hat das Bundeskabinett auf Vorschlag der Mindest-
lohnkommission hin beschlossen, dass der gesetzliche Mindestlohn ab 2026 in 
2 Stufen erhöht wird:
Mit Wirkung ab dem 01.01.2026 steigt der Mindestlohn von aktuell 12,82 € auf 
13,90 € und ab dem 01.01.2027 auf 14,60 €.
Daran gekoppelt sind auch die Verdienstgrenzen für Minijobs und den Über-
gangsbereich.
Die Verdienstgrenze für Minijobs steigt 2026 von 556,00 € auf 603,00 € pro 
Monat; der Übergangsbereich (für sogenannte Midijobs) liegt 2026 zwischen 
603,01 € und 2.000,00 € (2025: 556,01 € bis 2.000,00 €).
Viele Ihrer Beschäftigten legen aus persönlichen Gründen Wert darauf, ge-
ringfügig beschäftigt zu bleiben. 
Der Tariflohn gemäß KAVO liegt auch in der jeweils untersten Eingruppierung 
(EG 1, Stufe 2 und S 2, Stufe 1) oberhalb des Mindestlohns.
Bitte besprechen Sie die Optionen für Ihre betroffenen Mitarbeitenden, die die 
Minijobgrenze nicht überschreiten wollen, im Einzelfall mit Ihren zuständigen 
Ansprechpartner:innen Personal in den Verwaltungszentren.
Übrigens: 
Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) finden Sie Arbeitshilfen 
wie einen Mindestlohn-Rechner, Hinweise zur Arbeitszeiterfassung bei 
Minijobbern (s. auch MiLoG) oder Infomaterialien für Arbeitgeber. 
Auch das Online-Lexikon TK-Lex bietet Ihnen umfangreiche Informationen wie 
u. a. einen Minijobrechner und einen Midijobrechner.

Mysdworx app

Schon häufiger gab es in der Vergangenheit Anfragen von Mitarbeitenden nach 
einer Gehalts-App, in der die Abrechnungen, Lohnsteuerbescheinigungen und 
die Bescheinigungen zur Sozialversicherung nach § 25 DEÜV jederzeit zur 
Verfügung stehen und bei Bedarf heruntergeladen werden können. Zum 
01.02.2026 ist der Go-Live-Termin für die mysdworx app geplant.
Damit die App funktioniert, müssen wir die E-Mail-Adressen der Mitarbeitenden in 
die Abrechnung einpflegen. Die E-Mail-Adressen haben wir bei Erscheinen 
dieses Info-Briefes vermutlich schon bei Ihnen angefordert. Neue Mitarbeitende 
werden mit Eintritt in die Beschäftigung nachgepflegt.
Die Mitarbeitenden erhalten zentral noch ein separates Info-Schreiben, das auch 
den Hinweis auf die Widerspruchsmöglichkeit enthält. Außerdem benötigen die 
Mitarbeiter zum erstmaligen Einrichten der App eine Anleitung, die ebenfalls mit 
diesem Info-Schreiben vor Start der App versandt werden wird.
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Infos aus dem Fachbereich Immobilien

Weihnachtsbäume nicht zu trocken werden lassen - Kirchen vor Brandge-
fahr schützen - 

In diesen Tagen werden die Kirchen zur Feier der Geburt Christi wieder festlich 
geschmückt. In vielen Gemeinden gehören dazu auch große und prächtige 
Tannenbäume, die in den Kirchenräumen aufgestellt werden. Adventskränze, 
Weihnachtsbäume und Weihnachtsdekorationen an Krippen trocknen mit der Zeit 
zum Teil sehr schnell aus und sind dadurch sehr leicht entflammbar. Das trocke-
ne Reisig brennt mit hoher Geschwindigkeit und hohen Temperaturen ab. Eine 
Ausbreitung auf das gesamte Inventar des Kirchenraumes ist deshalb innerhalb 
Minuten möglich. Neben den finanziellen Schäden ist oft der Verlust einer wert-
vollen Ausstattung, die nicht mehr zu ersetzen ist, die Folge. Vor allem sind die 
Besucher der Kirche in hohem Maß gefährdet. Aufgrund einer Vielzahl dramati-
scher Kirchenbrände in den letzten Jahren in der Advents- und Weihnachtszeit 
wird empfohlen, insbesondere die Nadelhölzer nur solange wie unbedingt not-
wendig im Kirchenraum zu belassen. Kerzen sollten weit entfernt aufgestellt wer-
den und auf nicht brennbaren Untergründen stehen. Auch die Opferkerzen, die in 
der Regel in jedem Kirchenraum vorhanden sind, sollten in großem Abstand ihren 
Platz haben. Es empfiehlt sich ebenfalls, einen Feuerlöscher in der Nähe bereit 
zu halten. Lichterketten sind elektrische Anlagen und Betriebsmittel und müssen 
in einem ordnungsgemäßen Zustand sein.

Infos aus dem Fachbereich Finanzen

Rechnungszahlungen zum Jahresende

Rechnungen, die vor dem Jahreswechsel beglichen werden sollen, reichen Sie 
uns bitte so ein, dass sie uns spätestens am Freitag, den 19.12.2025, im 
Verwaltungszentrum vorliegen. Dies gilt besonders für die Mandanten, die ab 
dem 01.01.2026 im Rahmen der pastoralen Räume einen neuen Rechtsträger 
bekommen.

Nur dann können wir sicher dafür sorgen, dass diese auch in diesem Jahr 
bearbeitet und bezahlt werden.

Die Verwaltungszentren bleiben zwischen den Feiertagen, also vom 24.12.2025 
bis 01.01.2026, geschlossen. 
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Rechnungsanschrift

Bitte achten Sie darauf, dass alle Rechnungen, die Sie erhalten, die korrekte 
Rechnungsanschrift Ihrer Kirchengemeinde oder Ihres Kirchengemeinde-
verbandes enthalten. 
Dies ist wichtig für die anstehende Umsatzsteuer. Rechnungen mit 
abweichenden Rechnungsempfängern bitten wir umzustellen. 

Allgemeine Infos

Ladungsfristen und Beschlussfähigkeit

Die neuen Wahlen in Ihren Gremien möchten wir zum Anlass nehmen, auf die 
Neuerungen im KVVG bezüglich der Ladungsfristen und der Beschlussfähigkeit 
betreffend der Gremiensitzungen hinzuweisen.

Genauer befassen sich die §15 und 17 KVVG mit diesem Thema.

Nach § 15 Absatz 3 KVVG sind die Mitglieder durch den Vorsitzenden unter An-
gabe der Tagesordnung und Beifügung der Beratungsunterlagen spätestens eine 
Woche vor der Sitzung einzuladen. Die Einladung kann in Schrift- oder Textform 
erfolgen. 

Nach § 15 Absatz 4 KVVG kann bei Eilbedürftigkeit die zuvor genannte Frist auf 
48 Stunden verkürzt werden.

Nach § 17 Absatz 1 KVVG gibt es neben den Neuerungen zu den Ladungsfrist-
en auch eine wesentliche Änderung bei der Beschlussfähigkeit der Gremien, auf 
welche wir hinweisen möchten.

Das Gremium ist danach beschlussfähig, wenn 

a) mindestens die Hälfte der Positionen der Mitglieder nach § 5 Absatz 1 lit. b) in 
Verbindung mit den Bestimmungen der jeweils gültigen Wahlordnung für die 
Wahl der Kirchenvorstände in der Diözese Aachen (KV-WahlO) besetzt ist und 

b) die Mehrheit der Mitglieder nach § 5 Absatz 1 lit. b) und c) anwesend ist. 

Abweichend von lit b) ist das Gremium stets beschlussfähig, wenn zu einer neu-
en Sitzung mit der gleichen Tagesordnung in Schrift- oder Textform eingeladen 
wird und ausdrücklich darauf hingewiesen worden ist, dass die Beschlussfassung 
nicht vom Erscheinen der Mehrheit der Mitglieder nach § 5 Absatz 1 und 2 ab-
hängt. Die Einladung zu einer neuen Sitzung kann frühestens am Tag nach der 
Sitzung, zu welcher zuerst geladen wurde, ausgesprochen werden. 

Wir werden in den Verwaltungszentren bei den uns vorgelegten Protokollaus-
zügen die Einhaltung dieser Fristen prüfen.

Wenn es Fragen zu der Handhabung dieser neuen Regelungen gibt, stehen wir 
gerne zur Verfügung.
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News aus Ihrem Verwaltungszentrum Erkelenz

Rückblick Verbandsversammlung 

Die diesjährige Sitzung der Verbandsversammlung des Katholischen Kirchen-
gemeindeverbandes  Mönchengladbach-Heinsberg fand am 18. November 2025 
in der Leonhardskapelle Erkelenz unter der Leitung von Herrn Pfarrer Ulrich 
Clancett statt. Das Protokoll ist auf der Homepage des VWZ Erkelenz einsehbar. 
Wir danken allen Vertretern, Pfarrern und stellvertretenden Vorsitzenden für ihre 
Teilnahme.

Neue Auszubildende

Mein Name ist Ronja Strobusch. 
Ich bin 21 Jahre alt und wohne in 
Schwanenberg. An der Berufsschule 
in Erkelenz habe ich meine 
Fachhochschulreife abgeschlossen. 
Ich habe dieses Jahr meine 
Ausbildung „Kauffrau für 
Büromanagement“ begonnen und 
freue mich auf neue 
Herausforderungen und drei 
aufregende Ausbildungsjahre im 
VWZ. 
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© F. Holländer VWZ Aachen                

Wir möchten uns recht herzlich für die gute Zusammenarbeit
dieses Jahr bedanken und wünschen Ihnen erholsame Weihnachtstage 

im Kreise Ihrer Familie und ein gutes gesegnetes neues Jahr.
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